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 Testate zum Berufspraktikum im Bachelor-Studiengang Energiewissenschaften 

1.	 Vorbereitungsseminar	
Die	erfolgreiche	Teilnahme	wird	bestätigt:	 	
	 	 Datum,	Unterschrift	(betreuender	Professor)	

2.	 Berufspraktikum	
Die	Vorbedingungen	des	§6,	Abs.	1	der	Prüfungs-	und	Studienordnung	sind	erfüllt.	Gleichzeitig	wird	hiermit	
bescheinigt,	dass	es	sich	bei	dem	Berufspraktikum	gemäß	§6	der	Prüfungs-	und	Studienordnung	um	ein	
dreimonatiges	Pflichtpraktikum	handelt.	
	

	

	 	 	 Datum,	Unterschrift	(betreuender	Professor)	
	 Beginn	des	Berufspraktikums	

Der	Beginn	des	Berufspraktikums	wird	bestätigt:	
Ausbildungsbetrieb	(Stempel	/	Adresse)		 	 	 Datum,	Unterschrift	(Firmenbeauftragter)	

	 	 	 	 	
	 	

	

	 Das	Berufspraktikum	wurde	erfolgreich	abgeleistet:	 	
	 	 	 Datum,	Unterschrift	(Firmenbeauftragter)	

3.	 Praktikumsbericht	
Die	Bescheinigung	des	Ausbildungsbetriebes	liegt	vor,	
der	Praktikumsbericht	wurde	abgegeben	und	die		
erfolgreiche	Teilnahme	wird	bestätigt:	 	
	 	 Datum,	Unterschrift	(betreuender	Professor)	

Wichtige	Hinweise	
a) Dieser	 Testatbogen	 wird	 mit	 dem	 Teilnahmetestat	 nach	 dem	 Einführungsseminar	 vom	 betreuenden	 Professor	

ausgegeben.	
b) Für	die	Eintragung	der	weiteren	Testate	hat	die/der	Studierende	selbst	zu	sorgen.	
c) Das	Berufspraktikum	darf	nach	§6,	Abs.	1	nur	dann	begonnen	werden,	wenn	alle	Studien-	und	Prüfungsleistungen	des	1.,	

2.	und	3.	Studiensemesters	vollständig	und	weitere	50	Kreditpunkte	(CP,	ECTS)	erbracht	wurden.	Hierzu	ist	ein	aktuelles	
Notenkonto	als	Nachweis	vorzulegen.	

d) Die	 Durchführung	 des	 Berufspraktikums	 muss	 von	 der	 betreuenden	 Firma	 durch	 eine	 Arbeitsbescheinigung	 bestätigt	
werden.	

e) Die	 erfolgreiche	 Durchführung	 des	 Berufspraktikums	 wird	 nur	 bestätigt,	 wenn	 die	 Testate	 unter	 Punkt	 1.	 und	 2.	
vorhanden	sind,	und	der	Praktikumsbericht	bei	der/dem	betreuenden	Professorin	/	Professor	abgegeben	wurde.	

f) Dieser	Testatbogen	ist	von	der/dem	Studierenden	sorgfältig	aufzubewahren,	da	ohne	diesen	Testatbogen	keine	Zulassung	
zur	Bachelorthesis	erfolgen	kann.	 (Nach	§7,	Abs.	1	kann	die	Zulassung	 zur	Bachelorthesis	 frühestens	drei	Monate	nach	
dem	 bescheinigten	 Beginn	 des	 Berufspraktikums	 erfolgen.)	 Eine	 Erfassung	 der	 Testate	 unter	 1.,	 2.	 und	 3.	 im	
Datenverarbeitungssystem	des	Prüfungsamtes	erfolgt	erst	mit	Anmeldung	der	Bachelorthesis!	

g) Nach	Absolvierung	des	Berufspraktikums	ist	der	Testatbogen	im	Prüfungsamt	abzugeben.	


